Etwas zum Nachdenken:

Würde das Abgeordnetenhaus auch den Afghanistan-Krieg verurteilen?

Unser unvergleichlicher Bernhard Weinschütz hat mich vor seiner Abreise auf einen einstimmigen Beschluß des Abgeordnetenhauses von Dezember 1999 aufmerksam gemacht. Unsere Fraktion hat ihn seinerzeit initiiert und durchgesetzt. Er handelte über den Tschetschenienkrieg und die Städtepartnerschaft Berlin-Moskau und war einer der ersten Beschlüsse der 13. Legislaturperiode ( Drs. 14/81-1, unser Antrag 14/18).

Es heißt dort unter anderem:

"Das Abgeordnetenhaus von Berlin verurteilt die Angriffe russischer Truppen auf die Zivilbevölkerung in Tschetschenien. Der militärische Einsatz im Kaukasus verschärft einen Konflikt, der im Interesse der dort lebenden Menschen eine politische Lösung braucht."

Und weiter:

"Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, Flüchtlingselend und das Leid der Angehörigen unschuldiger Opfer können nicht mit Terrorismusbekämpfung gerechtfertigt werden."

Sicher - und zum Glück - hatten die Terroranschläge in Moskau, die 1999 der Eröffnung des Tschetschenien-Kriegs vorausgingen, nicht die fürchterlichen Folgen wie die fliegenden Bomben 2001 auf New York und Washington. Sicher hat die russische Armee damals die Vertreibung der Zivilbevölkerung aus Grosny und anderen Gebieten bewußt betrieben, während - wie viele? - Menschen heute aus Kabul, Kandahar oder Herat nur infolge der USA-Bombardierungen fliehen. Und wahrscheinlich, hoffentlich, sind diese Bombardements bisher weniger vernichtend als seinerzeit in Grosny, das 1999 ein zweites Mal in Schutt und Asche gelegt wurde.

Aber machen diese Unterschiede die Maßstäbe hinfällig, die das Berliner Landesparlament seinerzeit zu einer Verurteilung bewegt hat? Macht es zB für die Flüchtenden aus den bombardierten Städten einen Unterschied, ob die Angreifer ihre Flucht wollen oder nicht wollen? Können die Menschen in einem Land fast ohne und mit zensierten Medien überhaupt wissen und erkennen, ob die Bomben nur militärische Einrichtungen oder auch Wohngebiete treffen sollen? Zumal sie ja auch "manchmal" Wohngebiete treffen? Und werden die Flüchtenden im harten Winter des Hindukusch nicht ebenso von Hunger- und Kältetod bedroht sein wie 1999 im kaukasischen Winter? Wo liegt ein humanitär zu begründender Unterschied zwischen einem tschetschenischen und einem pashtunischen Kind, die beide solche Umstände nicht überleben können?

Ist nach dem 11.September wirklich alles anders als vorher? Haben sich auch die Urteile über militärische Konfliktverschärfung und über die Rechtfertigung von direkter oder indirekter Gewalt gegen die Zivilbevölkerung verschoben?

Ich kann das nicht glauben und stehe weiter hinter dem Beschluss unseres Landesparlaments von Dezember 1999.
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